
    

 

 

 
56. Deutscher Verkehrsgerichtstag   24. bis 26. Januar 2018 in Goslar 

 
EMPFEHLUNG 

 
Arbeitskreis VI 
 

Sanktionen bei Verkehrsverstößen 
 
- Höhere Bußgelder: Heilmittel oder Abzocke? 
- Praxis im europäischen Vergleich 
- Kriminologische Erkenntnisse 
- Interventionsmöglichkeiten aus wissenschaftlicher Sicht 
 

 
Der Arbeitskreis lehnt eine pauschale Erhöhung der Bußgeldsätze ab.  
 
Er empfiehlt aber eine spürbare Anhebung der Geldbußen, verbunden mit verstärkter An-
drohung von Fahrverboten, für besonders verkehrssicherheitsrelevante Verkehrsverfeh-
lungen (namentlich Geschwindigkeits-, Abstands- oder Überholverstöße) unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Gefährdungspotentials und der Verkehrssituation. Dies muss 
einhergehen mit einer nachdrücklicheren und effektiveren Verkehrsüberwachung, gerade 
an Unfallhäufungs- und Gefährdungsstellen. Die Praxis in den Bundesländern sollte har-
monisiert werden. 
 
Einem „Einkalkulieren“ von Geldbußen muss entgegengewirkt werden. Umgekehrt darf 
nicht der Eindruck der „Abzocke“ unter fiskalischen Gesichtspunkten entstehen. 
 
Der Arbeitskreis fordert eine für die Verkehrsteilnehmenden nachvollziehbare Be-
schilderung. Verkehrspädagogische und verkehrspsychologische Maßnahmen sind zu 
stärken. 
 
Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, bundesweit eine empirische Basis zu schaffen, 
mithilfe derer die präventiven Wirkungen der für Verkehrsverfehlungen im Ord-
nungswidrigkeitenrecht angedrohten Sanktionen besser beurteilt werden können. 


